
Sonntagsmesse jenkapellenrn  “  ?Qigptégsknessg ;  Z  Z  P. N ’.%;_jkap;ellen in‚ Kl  S  S  Z  S  falls der Taufort fil?.11  £ vzw‘eife-ls'fr  ei fesfsieht, niif_feibar durch däs  Erzbischöfliche Generalvikariat eine Trauungsbenachrichtigung.  Es empfiehlt sich, hierfür die üblichen Vordrucke zu benützen.  11. Taufzeugnisse, die zum Zweck der Eheschließung aus-  gestellt werden, müssen immer auch über die vorgeschriebenen  Eintragungsvermerke Auskunft geben.“  Geistingen-Sieg.  P. Dr. P. Fink E. Ss. R:  (Sonntagsmesse in Nebenkapellen von Klöstern.) In der  Umgebung. einer von der nächsten Pfarrkirche drei Viertelstun-  den entfernten Mönchsabtei hält eine katholische Studenten-  verbindung ein mehrwöchiges Lagerleben unter der Leitung  eines Geistlichen. Die Studenten wollen nun an den Sonntagen  eine Gemeinschaftsmesse im Kloster halten. Die halböffentliche  Abteikirche kann ihnen nicht zur Verfügung gestellt werden,  wohl aber eine Nebenkapelle innerhalb der Klausur, die mit der  Kirche in keiner Verbindung steht. - Diese Nebenkapelle hat, wie  auch die andern Nebenkapellen des Klosters, nur die einfache  Benedictio oratorii privati; in ihr” ist auch an den höchsten  Feiertagen eine heilige Messe; aber nach der Auffassung vieler  Klosterinsassen _ hat sie doch nur den Charakter eines Privat-  oratoriums. Dort nun halten die Studenten ihre Gemeinschafts-  messe, ohne sonst einer Messe beizuwohnen. Ebenso genügen  oft Fratres und Laienbrüder des Klosters aus reinen Bequem-  lichkeitsgründen in solchen Nebenkapellen ihrer Sonntagspflicht.  Es fragt sich nun: Erfüllen die Studenten, die Fratres und  Laienbrüder durch Anhören: der heiligen Messe in den Neben-  kapellen ihre Sonntagspflicht? Welcher Charakter kommt über-  haupt den Nebenkapellen der Klöster zu?  Die kirchlichen Bestimmungen, die für die Antwort maß-  gebend sind, finden sich ziemlich genau im Codex juris zu-  sammengestellt. Nachdem can. 1248 die Meßpflicht für alle ge-  botenen Feiertage ausgesprochen, wird sogleich in can. 1249  jene Bedingung umschrieben, die man kurz mit „locus debitus‘“  wiederzugeben pflegt: ,,.  sub dio auf in quacunque ecclesia  vel oratorio publico aut semi-publico et in privatis coeme-  teriorum aediculis .  ,  non vero in aliis oratoriis privatis, nisi  hoc privilegium a Sede Apostolica concessum fuerit.‘“ Hier  handelt es sich lediglich um die halböffentlichen Oratorien, ge-  nauer um die Abgrenzung des Begriffes eines halböffentlichen  Oratoriums gegenüber einem Privatoratorium. Auch darüber  gibt der Kodex Auskunft. Can. 1188, 8 2, 2°, erklärt ein Ora-  torium als semi-publicum, „si in commodum alicujus commu-  nitatis vel coetus fidelium eo convenientium erectum sit, neque  liberum cuique sit illud adire‘“; dagegen als privatum oder do-von
f alis der Taufort Zr  ich zweifelsfrel feststeht, mitteibar durch das
FErzbischöfliche Generalvikariat eine Trauungsbenachrichtigung.
Es empfiehlt SIC.  9 hierfür die iıchen Vordrucke benutzen.

11 Taufzeugnisse, die ZUum Zweck der Eheschließung AaUS-

geste. werden, mMUsSsSenN  S immer auch ber die vorgeschriebenen
Eintragungsvermerke Auskunft geben  .6

Geistingen-S1ieg., Dr Fink Ss

(Sonntagsmesse in Nebenkapellen Vo Kiöstern.) In der

Umgebung eiıner Vo der nächsten Pfarrkıiırche Trel Viertelstun-
den entfernten Mönchsabte1i häalt eiıne katholische tudenten-
verbindung eın mehrwöchiges Lagerleben unter der Leıtung
eines Geistliıchen Die Studenten wollen 1U den Sonntagen
eine Gemeinschaftsmesse 1m Kloster halten Diıie halböffentliıche
Abteikirche annn ıhnen nıcht ZUuU  —< Verfügung geste werden,
wohl qaber eine Nebenkapelle innerhal der Klausur, dıe naıt der
Kırche in keiner Verbindung steht. Dıiıese Nebenkapelle hat, w1e€e
auch dıe andern Nebenkapellen des Klosters, 1U  — die einfache
Benedictio oratorıl priıvatl; in ıh ıst auch den höchsten
Feıertagen eine heılıge Messe; aber nach der Auffassung vieler
Klosterinsassen hat s1e doch 1LUF den Charakter eines Privat-
oTratorıums. Dort 1U halten die Studenten ihre Gemeinschafts-
e5SSC, ohne SOoONSs einer Messe beizuwohnen. Ebenso genügen
oft Fratres un: Laienbrüder des Klosters 4auUus reinen Bequem-
lichkeitsgründen iın solchen Nebenkapellen ihrer Sonntagspdflicht.
Es rag sich NunNn: TIulien die Studenten, die Fratres un
Laienbrüder durch Anhoren der heilıgen Messe 1ın den eDen-
apellen ihre Sonntagspflicht? Welcher harakter kommt ber-
aup den Nebenkapellen der Kloöster zu?

DIie kirc  ıchen Bestimmungen, dıe für die Antwort maB-
gebend sind, finden sıch ziemlich 1m eX JUr1s
sammengestellt. Nachdem Can. 12458 dıe Meßpdlicht f{üur qlle ge-
botenen Felertage ausgesprochen, wırd sogleic. in Call. 1249
jene Bedingung umschrieben, die ; urz miıt „„10Cus debitus‘‘
wiederzugeben pilleg 393° sSu. dio qut in UAaACUNGUEC eccles]ı1a
vel oratorıo publico quft sem1-publico et 1ın privatıs COeMNMıE-

terıiorum qediculis 11O.  r VvVero in alııs oratoriıls privatıs, nısı
hoc privilegiıum Sede Apostolica CONCESSUMN fuerit.“ Hıer
handelt sich lediglich 198081 dıe halböffentlichen Oratorıien, ge-

dıe Abgrenzung des egriffes eines halböffentlichen
Oratoriıums egenüber einem Privatoratorıum. Auch darüber
gıbt der exX uskun ‚an 1188, D 2 rklärt eın Ora-
torıum als semi-publicum, „„S1 ın commodum alicujus oMmMInNUu-

niıtatıs vel coetus ı1dellum convenilentium erectum sıt,
ıberum Culque sit adıre  .:0Ä dagegen als prıvatum oder do-



iu
il el rSon pr atae erectum sıt  .. Damıiıt ist

Privatoratorien werden;ragegrundsätzlich entschieden.
schon ihr Name sagt, Privathäusern errichtet zugunsten

1Ner Prıvatperson oder Famıilıe Wo dagegen ein Ora-
für eine (religiöse oder sonstige) Kommunıität oder -

CNc1Ne qandere bestimmte Gemeinschaft Vo Gläubigen
richtet wird da ist eın halböffentliches Öratoriı1um, auch WEeNnn

jeder qandere Besucher ausgeschlossen ıst Wenn andere Be
sucher wenıgstens ZU eit des Gottesdienstes auf Grund
echtlichen efugnI1s ‚„ JUS legiıtiıme comprobatum e-
N werden ist ach Canll. 1188 ein Offentlıches Orator1um.)

A Deshalb sınd die Oratorien Klöstern und Anstalten Wie Kon-
vikten Exerzitienhäusern Kranken- Waisenanstalten, Kerkern
auch Schlössern, als halböffentliche Oratorijen betrachten,
qguch dann, wWenn jeder fremde Besucher ausgeschlossen ist.
Werden olchen Anstalten Nebenoratorien errichtet, sSınd un
bleiben S1C halböffentliche Oratorien. Übrigens geschieht dieser
Nebenoratorien auch eX F rwahnung, Can,. 1192 der
VOoO den halböffentlichen Oratorien handelt wird De
stimmt sollen derartigen Anstalten neben dem Haupt-
Ooratorı1um keine Nebenoratorien („mınora . —— * errichtet werden,
soweıt nıcht ach dem Urteil des 1SCHOIS eiNle Notwendigkeit
Oder CII bedeutender Nutzen erfordert.

rrıg ı1st WIC vorgelegten Fall zZzu Ausdruck
Kommt den harakter Oratoriums ach der Tatsache Oder
der Art und Weise de voTrTgenomMMeENeN Benedı  10N eur-
teijlen. Während öffentliche Oratorien gemä Can., 1191 wWwWI1ie Kir-
chen ehandeln, also auch konsekrieren oder wenıgstens
Z benedizieren sind, können ifentliche Oratorien WAar auch
konsekriert oder feierlich benediziert werden, brauchen aber
nıcht; genugt die einfache el Räumlichkeit oder

Hauses oder ann jede el unterbleiben (can 1196
NUr usSsen solche Oratorien ausschließlich für den (GJ09t-

tesdienst bestimmt SCIH und dürfen. keinem profanen Zwecke
dienen (ıbj können auch nıcht wıeder profanen Zwecken
verwendet werden ohne Erlaubnis des Ordinarius (can.
S 3) Ebenso können auch Privatoratorien die einfache Weihe

Räumlichkeit oder Hauses mpfangen, die aber auch
iınterbleıben ann. Eine besondere Benedictio oratoril privatı
at erst die eue Ausgabe des römischen Rıtuale uIinahme

Keinesfalls können Privatoratorien eEINeEe felerlichegefunden. —“
Benedı  10 oder Sar Konsekration empfangen (can, 1196); .sie
können auch ohne Erlaubnıs wieder aufgelassen und PFO-
fanen Zwecken verwendet werden.



ent ch ob
Oder ratorıenN Jer nntiassgenannten Kloster

pflicht Genüge geleistet werden kann. Wenn e11 olches Ora
torıum für die Kommunität oder 'Teil derselben TeC

mäßıg errichtet ist W as ach Can,. 1192, 2 1U mıt bısc
liıcher Genehmigung möglıch ıst; doch haben diesbezüglich dı
Kegularen auch besondere Priıvilegien, dann annn jeder,
Klosterinsasseoder nıcht, ort Sonntagspilicht rfülle
selbst wWEeiill der kirchliche erTe Einschränkungen gemach
hätte Daß der TdensobDere dıe Zulassung VOIl Fremden
chen Oratorien 1111 Kloster verwehren kann, ist selbstverständ
lıch Auch der Bischof ann ohl ach Can. 1193 Eınz
falle verbiıeten, daß Fremde Zu Gottesdienst solchen Ora-
torien /zugelassen werden. Aber e1n solches Verbot des Ordens-
ober oder auch des 1SCHOIS würde nıcht hindern, da
Fremde, dıe > das Verbot dem Gottesdienste beiwohnten,
ihre Sonntagspüäilicht erfüllten, da Can 1249 keine Ausnahme
macht:; solche Leute würden sich verfehlen, S1e ohne Ent-
schuldigungsgrund das Verbot des 1SCHNOIS übertreten; aber das

Daß, WIe der EinsendeKirchengebot hätten S1IC rIiullt
schreıbt, viele Klosterinsassen jJeNEe apellen als Privatoratorj]en
beirachten, andert nıchts Charakter dieser Oratorıien. Denn

SCHAUE rechtliche ormen bestehen, en WIr Sar ich
ach der Privatauffassung der Beteılı  en fragen. Daß
sıch übrigens keine Privatoratorıen handelit, ergibt sich auch
zUuUS dem mitgeteilten Umstand, daß selbst höchsten Feler
a  en ort die heıilıge Messe elesen WIiTrd, W as Privatoratorien
ach an.,. 1195 verboten ist und auch VOBischof ıu  b au  N be-
sonderen Gründen un: bloß für den Einzelfall erlaubt werden
könnte. Wır lauben nıcht, daß die Regularen diesbezüglich
größere Vollmachten besitzen als dıe Bischöfe Daß übriıgen
quch Ostern Privatoratorı:en vorkommen, soll nicht SC
eugnet werden; WIC etwa für STEISCH oder kranken ÖOr-
densprIiester. Auch dürften die Oratorıen an  ausern von

Klöstern wohl als Prıyatoratorıen ZzZu betrachten SCIH, soweıt
nıicht JeENE Landhäuser aqals geistliche Häuser gelten. Noldiın

Indessen haben die Regularen vieliTac.Schmitt 11 262 Nota
das rıvileg, ıhren Häusern auch Landhäusern|] Oratoriıen
errichten, 111 denen auch Auswärtige der Sonntagspflicht
us können. (Wouters ' 246.) AÄhnlich dürfte wohl den
Privatkapellen der Ordensäbte gewöhnlıch das T1v1lle ewährt
SEIN, das Can. 1189 den Privatkapellen der Kardıinäle und
Bischöfe Zu  JAagesteht, daß S1C nämlich alle Rechte VO. halböffent-
lichen Oratorien besitzen. Wenn übrıgens Aertnys (I 528)
EWISSCH Zweifel hinsichtlic des Charakters der Nebenoratorıien $

‚„Theol.-pr:i Quartalschrift. ©‘ 1935



östern unAnstalten Ausdruck bringt („oratoriis eINL-

pu  licis annumeranda videntur‘] gibt doch Z daß
praktısch auch ort VO  a qallen der Sonntagspfilicht Genüge eilan
werden kann, ‚‚donec alıter Sancta Sede decısum fuerit‘

Damıt ISt jedes edenken vorgelegten beseıtigt
DIie Insassen des Klosters können N Nehbenkapellen ihre
Sonntagspflicht erIullen asselbe gılt vVvon Auswärtigen die dort
der eılıgen Messe beiwohnen. Somıit steht VO dieser Seite keıin
edenken entgegen, daß die Studenten ihre sonntägliche (ıe-

„meinschaftsmesse derartıgen [Nebenkapelle des Klosters
felern.

St Gabriel be1li Mödling. P. Dr F. Böhm

(Kann der Piarrer die Schließung eiINer voraussichtliel U
glücklichen“ Yile verbieten?) In der „Theologisch-praktıi chen

l Quartalschrift‘“ Nr 1935 146 lesen WIT, daß e1inNn Bräutigam
den Pfarrer VOIl Niederndorf die Erlaubnıs bat SEINeTr

Heimatspfarre berndortf getraut werden Der Pfarrer VOI

Niederndor{f verweıgert aber dıie 1.ızenz für Oberndorf un
schreıbt diıes den Pfarrer des Bräutigams. mıt der Begrun-
dung, die Dokumente nıcht Ordnung, aqaußerdem sSel

ziemlich sicher, daßp die he unglücklich würde. Der Pfarrer des
Bräutigams ist derselben Ansıcht un sagt SE1INEIN Kaplan, daß

auch dıe Irauung Se1l Später qls die notwendigen Do-
kumente angeschafft wurden, hat der Pfarrer Niederndor{f
dıe Lızenz ZU Irauung Oberndorf erteıilt worauf der Kaplan

Abwesenheıt des Pfarrers die Trauung vornahm. Als der
Pfarrer VO. Oberndorf heimkehrte, machte dem Kaplan VOor-
wuürfe und erıinnerte iıhn SC11IH Trauungsverbot welches sich
nıcht DUr qauf das Fehlen der Dokumente, sondern auch auf die
feste Überzeugung gestutzt habe, daß SIC die Ehe unglücklich
gestalten werde. Dıese Schi  erung ist geeıgnel, die Meınung
erwecken, daß der Pfarrer heute das ec hätte, die Vornahme
der I rauung untersagen können, WWDEeNN die Ehe sich nach
sSeiner Überzeugung unglüc  ich gestalten wüürde Diese ra
soll also untersucht werden.

DIie Überzeugung, daß dıe Ehe sich unglücklich gestalten
werde, gab nach dem jirüheren Rechte den Brautleuten aqusdrück-
iıch das Recht einsellıg die Verlobung auflösen Zzu kOönnen:
„„Kesc1sSsS10 sponsalıum est m  9 quando omnıbus CITCUN-

STandlıs peTDPCHSIS merıto concludıtur mMAaAtirımonıum SpONSIS
celebrandum exıtum infelicem S5€ habıturum (Wernz Ius De-
cretalıum 1911 Tom ars 164) Diese Gründe sind B  ber-
sichtlich grupplert bel Harıng Grundzuüge des katholischen Kır-


